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KV Schweiz: Revision Unfallversicherung / Expertenkommission

Bundesamt für Gesundheit

Effingerstrasse 20

3003 Bern

Zürich, 14. Februar 2005/sz
Revision des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung - 

Einsetzung einer Expertengruppe
Sehr geehrte Damen und Herren
Wir beziehen uns auf Ihre Anfrage vom 23.12.2004 und danken Ihnen für die Gelegenheit, Vorschläge und Einschätzungen zur geplanten Revision des UVG einbringen zu können. 
1. Grundsätzliche Überlegungen
Für den KV Schweiz bildet die obligatorische Unfallversicherung eine zielgerechte, bewährte und effiziente Versicherung mit gutem Leistungsniveau. Historisch betrachtet wurzelt sie in der Absicht, die Folgen von Berufsunfällen und –krankheiten nicht über eine Haftpflichtre​gelung, sondern durch eine für alle involvierten Akteure bessere Versicherungsrege​lung aufzu​fangen. Ein Regress auf den Arbeitgeber erfolgt nur noch, wenn Absicht oder Grobfahr​lässigkeit nachgewiesen werden kann. 

Auch die später erfolgte Koppelung von Berufsunfallversicherung (BUV) und Nichtberufs​unfallversicherung (NBUV) erachten wir nach wie vor als überaus sinnvoll, eine Auftrennung steht für uns nicht zur Debatte. Die Koppelung ist betriebswirtschaftlich vorteilhaft, sie ermög​licht administrative Vereinfachungen bei Versicherern wie bei den angeschlossenen Unter​nehmen. Daneben gibt es zwischen Arbeitswelt und Freizeitverhalten viele sachliche Quer​bezüge, die im heutigen System berücksichtigt und beeinflusst werden können. Forderungen auf eine Abtrennung der NBUV, wie sie zum Teil schon öffentlich vorgebracht worden sind, lehnen wir auf jeden Fall strikte ab – wir vermögen in Bezug auf eine solche neue Lösung keinerlei Vorteile, sondern nur Nachteile zu erkennen. 
Nach unserer Einschätzung müssen in Bezug auf die Mehrfachträgerschaft die Spielregeln vor allem bezüglich Transparenz der Rechnungslegung und Prämienberechnung etc. – siehe unten, Punkt 4 – wesentlich verbessert werden. Es gibt in diesem Zusammenhang aber keine Gründe, den Status der SUVA zu verschlechtern: Die SUVA – in deren Verwaltungsrat der KV Schweiz als Sozialpartnerorganisation mitvertreten ist – erfüllt ihre Aufgaben effizient, innovativ, kundennah und transparent. 
2. Versicherungsleistungen
Das heutige Leistungsniveau muss – der Teuerung und der Lohnentwicklung angepasst – unverändert beibehalten werden. Konkret stellen wir hier folgende Forderungen:
· Beibehaltung der bisherigen Anpassungsspielregeln für die Festsetzung des höchst​versicherten Verdienstes an die Lohnentwicklung (gem. Art. 15 Abs. 3 UVG). Eine Verschlechterung dieser Spielregeln kommt für die Angestellten nicht in Frage! 
· Keine Verschlechterung der Komplementärrentenberechnung bei den Invaliditätsrenten: Die lebenslängliche Invaliditäts-Rente ist beizubehalten. Sie ist im UVG-System gut begründet, kommt sie doch einem Ersatz für Haftpflichtleistungen gleich, die lebenslänglich laufen würden. 
· Keine Abschaffung der Integritätsentschädigung.
3. Prämien 

Wir erachten eine risikogerechte Abstufung aus Anreizgründen grundsätzlich als sinnvoll. Allerdings muss dabei ein gewisses Mindestmass an Solidarität beibehalten werden. Vor allem Tätigkeiten, die hohe körperliche und/oder psychische Anstrengungen verlangen, setzen nach Unfällen oft eine längere Rehabilitationsphase voraus. Solche Mehrkosten können nicht ausschliesslich den Versicherten der betreffenden Branchen aufgebürdet werden, sondern müssen in einem gewissen Ausmass solidarisch mitgetragen werden. Ein ähnliches Prob​lem besteht bei der Unfallversicherung für arbeitslos gewordene Personen (UVAL). Aufgrund verschiedener Faktoren ist das Risiko – und in der Folge die Prämie – überdurchschnittlich hoch. Heute werden die UVAL-Kosten  allein von der SUVA getragen, wir erachten jedoch eine Regelung, die einen Risikoausgleich auch von den übrigen Unfallversicherern einverlangt, als vertretbar und prüfenswert. 
4. Organisation
Die Mehrfachträgerschaft ist Ergebnis früherer politischer Entscheide. Aufgrund der vorge​gebenen Regelungen verfügt die SUVA einerseits über einen Monopolbereich, der aber anderseits aufgrund des Strukturwandels schrumpft, so dass die SUVA – trotz aner​kannt hoher Qualität ihrer Leistungen – an Marktanteil verlieren dürfte. Neu entstehende Wirt​schafts​segmente - mit meist „guten Risiken“ – stehen nur den privaten UVG-Versicherern offen. Bei der heutigen Regelung stellt sich die Frage der gleich langen Spiesse. Diese Frage ist nicht nur aus Sicht der Konkurrenten von Belang, sondern auch aus der Sicht der (obligatorisch!) Versicherten. Der KV Schweiz bemängelt in diesem Zusammenhang schon lange auch, dass bezüglich der Grundlagen der Prämiengestaltung und der Verwaltungs​kosten bei den privaten Versicherern wenig Transparenz herrscht und unser Verband hat immer wieder – früher über die Dachorganisation VSA – mehr Einblick in die Berechnungs​grundlagen verlangt. Wirkliche Fortschritte sind hier aber nie erzielt worden. 
Auch die vom BPV veröffentlichten Zahlen ermöglichen keine näheren Einblicke. Die Situa​tion weist Parallelen zur Lage im BVG-Bereich vor der 1. BVG-Revision auf: Die versicherten Betriebe und ihre Arbeitnehmenden sind zwangsversichert. Gemäss Art. 60 UVG haben die Sozialpartnerorganisationen Anspruch auf Informationen über die Berech​nung ihrer Prämie und die Verwendung der Prämienerträge. Diese Transparenz ist heute jedoch nur im Bereich der SUVA gegeben, wo die Sozialpartner via Einsitznahme im Verwaltungsrat institu​tionell gesichert Einblick in diese Grundlagen haben. Die privaten UVG-Versicherer hingegen – wir bedauern, dies feststellen zu müssen - geben sehr oft nur spärliche oder faktisch keine Informationen zur Risiko- und zur Betriebskostenrechnung ab. Wir erwarten und verlangen hier eine Regelung, die Klarheit schafft und die Interessen der Versicherten wahrt. 
Konkret erwarten wir, dass die Revision folgende Grundlagen schafft: 
· Vollständige Transparenz mit den gleichen Informationen wie bei der SUVA: Vollständige und detaillierte Betriebsrechnungen und Bilanzen zum UVG-Geschäft (Publikation und Abgabe an die Versicherten und die Arbeitgeber). Gliederung der Betriebsrechnung in Versicherungsrechnung und Verwaltungskostenrechnung. Ausweis der Vermögenserträge und der Gewinne aus dem UVG-Geschäft.

· Trennung des UVG-Geschäfts vom übrigen Geschäft. 

· Ertrag der Risikoprämie muss für Risiko- (Versicherungs)rechnung verwendet werden. 

· Der Verwaltungskostenzuschlag muss genehmigungspflichtig sein. 

· Einführung einer legal quote (analog BVG-Geschäft der Lebensversicherer). 

· Mitwirkungsrecht der Versicherten/Sozialpartner bei der Prämienfestsetzung (für Risiko- und Verwaltungskostenprämien)

· Verbot von Quersubventionierungen bei der NBUV-Prämie

4. Unfallverhütung / Arbeitssicherheit

Hier verweisen wir auf die Antwort des Bundesrates auf eine Anfrage von Nationalrat Renn​wald (03.1138), in der er festgehalten hat, dass arbeitsbedingte Erkrankungen und Ge​sund​heitsstörungen zugenommen haben und entsprechende volkswirtschaftliche Kosten verursachen. Der Bundesrat hat sich dabei bereit erklärt, Möglichkeiten für eine umfassende Finanzierung von Präventionsmassnahmen im Bereich arbeitsbedingter Gesundheits​störun​gen zu prüfen. Dieser Vorschlag muss in die geplante UVG-Revision aufgenommen werden. Weiter sind wir der Ansicht, dass in dieser Revision auch eine Vertretung der Sozialpartner in EKAS mit Stimmrecht eingeführt werde muss. 
Zwar anerkennen wir, dass Im Bereich Arbeitssicherheit im engeren Sinn das Niveau recht hoch ist, hingegen gilt dies weniger für den Bereich des allgemeinen Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz. Wir sind der Ansicht, dass die dafür erforderliche wissenschaftliche Infrastruktur verbessert – und finanziert! - werden müsste. .Zwar sind Arbeitssicherheit und Gesund​heits​schutz rechtlich separat geregelt, beide Aspekte betreffen aber die Arbeits​bedingungen. Es scheint uns sinnvoll, diesen Schwachpunkt im Rahmen der UVG-Revision anzugehen.

Wir danken Ihnen für die Aufmerksamkeit, die Sie unseren Ausführungen schenken. 
Mit freundlichen Grüssen
Kaufmännischer Verband Schweiz
Alex Tschäppät

Prof. Dr. Edi Class

Präsident


Generalsekretär
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